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Folter / Folterung 

Für die Folter zur Wahrheitsfindung im -----)-Prozess werden in der lateinischen Literatur synonym die Tennini 
tormenta (plural) und quaestio per tormenta gebraucht. Zu trennen ist die Anwendung der Folter an Freien und 
an Sklaven und in beiden Fällen in öffentlichen und privaten Prozessen. Tormenta als Leibesstrafe sollen in 
diesem Beitrag außer Betracht bleiben (~Strafe / Bestrafung). 
Im Akkusationsverfahren der Schwurgerichtshöfe (quaestiones) der republikanischen Zeit und des frühen 
Prinzipats war die Folter an freien Zeugen nicht zulässig. Römische Bürger waren auch als Beschuldigte von der 
Folter ausgenommen. Nur des crimen maiestatis Verdächtigte durften peinlich befragt werden. Erst -----)-Mark 
Aurel gestattete darüber hinaus die Folter an Angehörigen der niederen Schichten der Bürgerschaft, an 
~humiliores [vg!. Cod. lust. 9,41,11, vom Jahr 290; gegenteilige Ansicht: 3, 429f]. Im behördlich geleiteten 
Verfahren (cognitio) der späteren Zeit, besonders vor den Provinzstatthaltern, waren Freie sowohl als 
Beschuldigte wie auch als Zeugen der Folter unterworfen [Dig. 48,18,15 pL; 22,5,21,2; Cod. Theod. 13,9,2f, 
vom Jahr 380], sogar im Privatprozess verklagte Schuldner [Cod. Theod. 9,35,2, vom Jahr 376]. 
Sklaven waren generell zum Prozesszeugnis (~Prozess) nicht zugelassen [4, 367]. Sowohl im öffentlichen als 
auch im privaten Prozess konnten ihre Aussagen nur verwendet werden, wenn sie unter Folter abgenommen 
worden waren. Das älteste, allerdings indirekte Zeugnis für die Verwendung von Folteraussagen von Sklaven im 
Strafprozess ist ein in Liv. 8,15,8 überliefertes Dekret der Pontifices, eine des Kultvergehens beschuldigte 
Vestalin möge familiam in potestate habere, damit ihre Sklaven für die peinliche Befragung zur Verfügung 
stünden. In den spätrepublikanischen Quästionen war nicht die Behörde, sondern der Ankläger im Rahmen 
seiner inquisitio auch zur Folter von Sklaven legitimiert, allerdings nur mit Zustimmung deren Eigentümer. 
Sklaven des Angeklagten durften nicht in caput domini peinlich befragt werden. Nach Cic. Mi!. 59f fand eine 
Befragung (unter Leitung des Anklägers) im Laufe des Prozesses stat~ allerdings außerhalb der Gerichtsstätte im 
Atrium Libertatis. Protokolle von vor dem Prozess abgenommenen Folteraussagen werden in Cic. Cluent. 184 
erwähnt: tabellae quaestionis plures proferuntur quae recitatae vobisque editae sunt. Für die Quästionen der 
frühen Prinzipatszeit regeln die ~Zex luZia de adulteriis (18 v.Chr.) und das ~Senatus Consultum Silanianum 
(10 n.Chr.) die Folter von Sklaven. Die erste Bestimmung verbot einer des Ehebruchs beschuldigten Frau, ihre 
Sklaven während 60 Tagen nach der Scheidung freizulassen (oder zu veräußern): ne mancipia per 
manumissionem quaestioni subducantur [Dig. 40,9,12 PL]. Wenn ein fremder Sklave in klassischer Zeit selbst 
mit jener accusatio verfolgt wurde, konnte der Ankläger dessen Befragung durchsetzen, wenn er dem 
Eigentümer Sicherheit für Schadenersatz leistete, für den Fall, dass der Beschuldigte nicht gestand [Dig. 48,5,28 
pr.]. Nach dem SC Silanianum waren sämtliche unfreien Hausgenossen eines ennordeten dominus, soweit sie 
ihm hätten zu Hilfe kommen können, zu foltern und zu töten. Hier werden die beiden Ziele der Folter, der 
Beweiszweck und die Strafmaßnahme (abgesehen von dem der Prävention), verwischt; Ulpian spricht von einer 
pubZica quaestio [Dig. 29,5,1 PL]. Ab Gordian [Cod. lust. 9,41,6, vom Jahr 240] verloren privat und 
außergerichtlich abgelegte Folteraussagen ihre Beweiskraft; nur mehr die von Amts wegen durchgeführte Folter 
war als Mittel der gerichtlichen Wahrheitsfindung zulässig. 
Älmlich wie die ----+bdsanos in Athen war die Folter von Sklaven auch im römischen Zivilprozess üblich, wenn 
auch die Quellen nur einen beschränkten Anwendungsbereich belegen. Die Folter fand privat, ohne staatliche 
Mitwirkung statt. Zwei Stellen handeln von Noxalklagen (~Noxalhaftung): in Dig. 12,4,15 und Dig. 19,5,8 
hatte der Kläger den Sklaven jeweils über das diesem vorgeworfene Delikt peinlich befragt. Um den Sklaven 
vorn verklagten Eigentümer zur Folter herauszuverlangen, stand dem Kläger nicht die actio ad exhibendum zu; 
der indirekte Zwang, die Wahrheitsfindung nicht zu hintertreiben, dürfte den Eigentümer veranlasst haben, den 
Sklaven freiwillig herauszugeben. Ein weiterer Anwendungsbereich der privaten Folter war die actio 
redhibitoria (~Actiones aediliciae). Nach Dig. 21,1,58,2 wurde ein servus fogitivus (~Flucht) in diesem 
Verfahren der Folter unterworfen [weitere Fälle s. 4, 367 Anm.49]. Gegen unberechtigte Folter eines Sklaven 
durch Dritte konnte der Eigentümer mit der actio iniuriarum oder nach der lex Iulia de vi privata vorgehen. 
Die Glaubwürdigkeit von Folteraussagen wurde sowohl in der spätklassischen juristischen als auch in der 
rhetorischen Literatur diskutiert. Dig. 48,18,1,23-27 (Ulpianus) gibt dem Beamten Gesichtspunkte für deren 
Würdigung in die Hand. Bindende Beweiskraft hatten sie nicht. Die Rhetorik [z.B. Rhet. HeL 2,10; Quint. inst. 
5,4] lehnt sich an die Argumentation der griechischen Vorbilder an. 
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